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Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgem. Deutschen Spediteursbedingungen (ADSp), jeweils neueste Fassung. Diese beschränken in Ziffer 23 ADSP die gesetzliche 
Haftung für Güterschäden nach § 431 HGB für Schäden in speditionellem Gewahrsam auf € 5,00/kg; bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung auf 2 
SZR/kg sowie darüber hinaus auf höchstens € 1 Mio. je Schadenfall bzw. € 2 Mio. je Schadenereignis oder 2 SZR/kg, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Ziffer 27 ADSp. gilt 
nicht als Vereinbarung anderer Haftungshöchstbeträge im Sinne von Art. 25 Montrealer Übereinkommen. Die Haftung des Spediteurs für andere als Güterschäden mit Ausnahme 
von Personenschäden und Sachschäden an Drittgut ist der Höhe nach begrenzt auf das Dreifache des Betrages, der bei Verlust des Gutes zu zahlen wäre, höchstens auf einen 
Betrag von € 100.000,00 je Schadenfall. Die §§ 431  
Abs. 3, 433 HGB bleiben unberührt. 
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Über unsere Buchungsanfrage können Sie flexibel Ihre Sendungen einbuchen.  
Hierzu geben Sie u.a. Ihre individuelle Referenz an. Mit Versand der Buchungsanfrage 
erhalten Sie unsere LOT-Nr., welche unsere interne Referenz darstellt.  
 
Angeliefert werden können Ihre Sendungen nun unter Angabe Ihrer Referenz oder unserer 
LOT-Nr.  
 
Wir führen bei der Entladung die Schnittstellenkontrolle hinsichtlich Menge, Markierung 
und Beschaffenheit durch und übermitteln Ihnen unsere Anlieferquittung per Mail inkl. 
Fotos bei etwaigen Prozessabweichungen.  
  
Ihre Sendung wird nun temporär bei uns zwischengelagert. So lange, bis Sie uns den 
Auftrag erteilen, wie es weiter geht. Nach Erhalt Ihres Auftrages übernehmen wir gerne für 
Sie die Containerstauung. Auch die Wiederabnahme per LKW ist möglich.  
 
Unser geschultes Personal kontrolliert vor Verladung die Menge und Beschaffenheit der 
zu verladenen Ware und führt anschließend die Containerverladung durch. Hierzu werden 
Containerstaufotos erstellt.  
 
Nach erfolgter Containerbeladung erhalten Sie alle notwendigen Dokumente. Gerne 
verwiegen wir auch den Container für Sie gem. SOLAS und übermitteln Ihnen die 
Wiegenote für das Einreichen des VGM (VERIFIED GROSS MASS).  
 
Handelt es sich um Nichtunionsware so gestellen wir als zugelassener Empfänger und 
Versender die eingehende T1 und erstellen im Rahmen der Containerumfuhr das 
Dokument der Folge T1.  
 
Gerne führen wir für Sie auch die Containerumfuhr zu den Abgangsterminals 
Bremerhaven, Hamburg und Wilhelmshaven durch.  
 
Alles aus einer Hand! 

 
 
 
  

   


